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GR 04/05/25 
VERHANDLUNGSSCHRIFT 

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Gaweinstal 
am 17.07.2025 im Sitzungssaal der Marktgemeinde Gaweinstal im Gemeindeamt Gaweinstal. 

Beginn: 19.04 Uhr 
Ende: 20.25 Uhr 

Anwesende: 
Bgm Johannes BERTHOLD 
Vzbgm.in Laura MANSCHEIN gGR Herbert MUTHENTHALER 
gGRin Hildegard LEITGEB gGR Markus SKRABAL 
gGR Josef GARTNER GRin Tanja DRÄXLER 
gGR Johannes WIDI GR Andreas FLECKL 
GRin Astrid REUTER GR Erwin KAINZ 
GR Lukas KRUDER 
GRin Heidelinde ESBERGER 
GR Philipp KÖRNER (ab. 19.58 Uhr) gGR Michael SCHUSTER 
GR Marcello TAZZIOLI GR Gerhard HICKL 
GR Alexander WIMMER GR Thomas SELTENHAMMER 
GR Gerhard HÖBINGER GR Josef SCHLACHTNER 
GR Jürgen MANSCHEIN GR Wolfgang LINDNER 

Entschuldigt waren: 
gGR Markus STOLZER GR Philipp SCHOBER 

Unentschuldigt waren: - 

Außerdem waren anwesend: 
AL Gerald SCHALKHAMMER – Schriftführer 

Die Sitzung war öffentlich und beschlussfähig. 

Tagesordnung 
Siehe Einladung vom 11.07.2025 
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EINLADUNG 
Die Gemeinderäte*innen werden zu der am 
Donnerstag, 17. Juli 2025, um 19.00 Uhr 

im Sitzungssaal des Gemeindeamtes der Marktgemeinde Gaweinstal stattfindenden 
öffentlichen GEMEINDERATSSITZUNG 

eingeladen. 

Tagesordnung: 
ÖFFENTLICHE SITZUNG GR 04/05/25 
Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

1. Nahwärmeanlage – Präsentation – KG Gaweinstal 
2. Entscheidung über Einwendungen gegen die Verhandlungsschrift der letzten Sitzung vom 21.05.2025 
3. Bericht über die letzte Gemeindevorstandssitzung vom 09.07.2025 
4. Bericht über die letzte angesagte Prüfungsausschusssitzung vom 26.06.2025 
5. Flächenwidmungsänderung FÄ8 – GATL-FÄ8-12388 – MG Gaweinstal 
6. Aufschließungsabgabe – MG Gaweinstal 
7. Kanalabgabenordnung – MG Gaweinstal 
8. Wasserabgabenordnung – MG Gaweinstal 
9. Annahmeerklärung – Fördervertrag Kommunalkredit – ABA BA 19 – C205766 
10. Annahmeerklärung – Fördervertrag Kommunalkredit – WVA BA 18 – C205767 
11. Erhöhung des Kostenersatzes für das Kindergartenessen – Kindergärten Schrick Sommergasse und Wieskugelweg 
12. Energiebericht 2024 – MG Gaweinstal 
13. Aufnahme Investitionskredit – Restaurierung Stroblkapelle – KG Gaweinstal 
14. Aufnahme Investitionskredit – Gewerbestraße Schrick – Straßenbau – KG Schrick 

Triftige Gründe für ein Fernbleiben von der Sitzung sind unverzüglich dem Bürgermeister bekanntzugeben. 
Gaweinstal, 11.07.2025 

 Marktgemeinde Gaweinstal 

 
 Mag. Johannes BERTHOLD 
F.d.R.d.A.: AL Gerald Schalkhammer Bürgermeister 
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ÖFFENTLICHE SITZUNG 
Der Vorsitzende eröffnet die Gemeinderatssitzung, nimmt die Begrüßung vor und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
TOP 1: Nahwärmeanlage – Präsentation – KG Gaweinstal 
Sachverhalt: 
Das Projekt betreffend Umstellung der Heizung der beiden Schulen, Neue Mittelschule Gaweinstal und 
Volksschule Gaweinstal, von Gasheizung auf Nahwärme wurde den Mitgliedern des Gemeinderates der 
Marktgemeinde Gaweinstal von DI (FH) Josef PETSCHKO von der ausführenden Firma Bioenergie NÖ im Detail 
vorgestellt und sämtliche Fragen beantwortet. 
Der Vorsitzende berichtet, dass bei unserem Projekt ein Bedarf an Wärmeleistung von 282 kW und ein 
Wärmeverbrauch von 450 MWh gegeben ist. Die Modulanlage wird neben dem Parkplatz vom Turnsaal der 
Mittelschule errichtet. Von dort führt die Leitungstrasse mit einer Länge von 150 Trassenmeter bis zum Heiz- bzw. 
Kesselraum. Es wird eine Biomasse – Doppelkesselanlage mit einer Gesamtheizleistung von 400kW und einem 
Pufferspeicher mit 10.000 Liter errichtet. 
Die Gesamtinvestitionskosten betragen rund € 480.000,-- netto, wobei für die Nahwärmeeinbindung der 
Neuen Mittelschule Gaweinstal einmalige Kosten in der Höhe von € 146.700,-- brutto und für die 
Volksschule Gaweinstal einmalige Kosten in der Höhe von € 59.820,-- resultieren. Zusätzlich ist noch ein 
Eigenmittelanteil von 15% in der Höhe von € 86.400,-- brutto zu leisten. 

GR Philipp KÖRNER nahm ab diesem Zeitpunkt an der Gemeinderatssitzung teil. (19.58 Uhr) 

Üblicherweise sind 50% des zu leistenden Kostenbeitrages bei Vertragsunterzeichnung (= Baubeginn) und die 
anderen 50% bei Aufnahme der Wärmelieferung zu leisten. In unserem Fall wurde mit der Firma Bioenergie NÖ 
vereinbart, dass die gesamten Kosten (100%) Ende Jänner 2026 zu bezahlen sind, da zu diesem Zeitpunkt 
unsere Gemeinde bereits sämtliche zu leistende Kosten mit den Geldern aus dem 
Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) abdecken kann. 
Die Heizungsumstellung inklusive Inbetriebnahme soll noch bis zum Winter 2025 erfolgen. 
VA-Stelle: KIP Mittel und eventuell aufzunehmendes Darlehen 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Gaweinstal möge die Heizungsumstellung inklusive Inbetriebnahme bis zum 
Winter 2025 und die Nahwärmeeinbindung der Neuen Mittelschule Gaweinstal mit einmaligen Kosten in der Höhe 
von € 146.700,-- brutto, der Volksschule Gaweinstal mit einmaligen Kosten in der Höhe von € 59.820,-- sowie 
einen Eigenmittelanteil von 15% in der Höhe von € 86.400,-- brutto beschließen. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
TOP 2: Entscheidung über Einwendungen gegen die Verhandlungsschrift der letzten Sitzung vom 21.05.2025 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende verweist auf die Zustellung des Sitzungsprotokolls vom 21.05.2025, GR 03/04/25, und gibt bekannt, 
dass keine Änderungsanträge zu dem Protokoll eingebracht wurden. Das Sitzungsprotokoll vom 21.05.2025, 
GR 03/04/25, gilt daher als genehmigt und wurde von den Fraktionen gezeichnet. 

TOP 3: Bericht über die letzte Gemeindevorstandssitzung vom 09.07.2025 
Sachverhalt: 
Den Mitgliedern des Gemeinderates der Marktgemeinde Gaweinstal wurde über eine Gemeinde-Cloud das 
Protokoll zu der Gemeindevorstandssitzung vom 09.07.2025, GV 03/05/2025, zur Kenntnis gebracht. 

TOP 4: Bericht über die letzte angesagte Prüfungsausschusssitzung vom 26.06.2025 
Sachverhalt: 
Den Mitgliedern des Gemeinderates der Marktgemeinde Gaweinstal wurde über die Gemeinde-Cloud zur 
heutigen Sitzung das Protokoll zu der angesagten Prüfungsausschusssitzung vom 26.06.2025 zur Kenntnis 
gebracht. Ergänzend berichtet der Obmann Stv. des Prüfungsausschusses, dass die Kassa und die Belege 
geprüft und dabei keine Mängel oder Auffälligkeiten festgestellt wurden.  



MARKTGEMEINDE GAWEINSTAL 
Protokoll - Gemeinderat 

 

 

4   

TOP 5: Flächenwidmungsänderung FÄ8 – GATL-FÄ8-12388 – MG Gaweinstal 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass sämtliche erforderliche Unterlagen zur Beschlussfassung der Änderung des Örtlichen 
Raumordnungsprogrammes/Flächenwidmungsplanes – Beschlussunterlagen (GATL-FÄ8-12325) nunmehr vorliegen. Im Zuge 
der raumordnungsfachlichen Begutachtung des zuständigen Amtssachverständigen der Abteilung RU7 vom 11.03.2025 (ZI: 
RU7-O-154/101-2024) bzw. der Abteilung Naturschutz vom 09.12.2024 (ZI: BD1-N-8154/007-2024) wurden für die geplante 
Abänderung nachstehende ergänzende Unterlagen / Ausführungen erstellt. 
Änderungsanlass 
Gemäß Stellungnahme des ASV für Raumordnung und Raumplanung „fehlt eine Dokumentation des Änderungsanlasses bzw. 
welche Ziele mit der Änderung erreicht werden sollen und worin die wesentliche Änderung der Planungsgrundlagen besteht“. 
Seitens des Planverfassers wird diesbezüglich ergänzend zu den bereits im Erläuterungs- und Umweltbericht (siehe 
Projektbeschreibung für das Umwidmungsverfahren vom Büro EWS Consulting GmbH) getroffenen Aussagen Folgendes 
festgestellt: 
Die Marktgemeinde Gaweinstal strebt - im Sinne der Zielsetzungen im Rahmen des Klimaschutzes (bundesweite „Klimaziele 
2030“) bzw. des NÖ Klima- und Energieprogrammes 2030, das von der NÖ-Landesregierung am 25.02.2021 beschlossen 
wurde  - auch weiterhin den Ausbau von erneuerbarer Energie an. Im Rahmen des nun vorgesehenen Repowerings sollen auf 
dem Gemeindegebiet von Gaweinstal und Mistelbach insgesamt 7 Anlagen abgebaut und durch 7 neue effizientere Anlagen 
ersetzt werden. Die gesamte Leistung im Standort kann somit um 34,3 MW erhöht werden, wobei durch das Repowering eine 
nahezu unveränderte Bodeninanspruchnahme erreicht werden kann. 
Die Änderungsbereiche liegen innerhalb einer Eignungszone des „Sektoralen Raumordnungsprogrammes über die 
Windkraftnutzung in NÖ“ und erfüllen daher aus raumordnungsfachlicher Sicht auch die wesentlichen Zielsetzungen für die 
Widmung von „Grünland-Windkraftanlagen (Gwka)“ (vgl. Information zur örtlichen Raumordnung - Leitfaden 
„Windkraftanlagen“, Amt der NÖ Landesregierung (05/2016)): 
 Konzentration der künftigen Windkraftanlagen auf wenige Standorte, um eine „Zersiedlung“ der Landschaft durch 

Windräder zu vermeiden. 
 Auswahl von gut geeigneten Standorten, die eine mittlere Leistungsdichte des Windes (220 Watt/m² in 130m Höhe) 

aufweisen 
 Seit der Verordnung des Sektoralen Raumordnungsprogrammes über die Windkraftnutzung in NÖ (LGBl. 80001/1) im 

Jahr 2014 darf die Widmung Grünland-Windkraftanlagen nur noch in bestimmten Zonen festgelegt werden 
Der Änderungsanlass lässt sich somit aus den o.a. textlichen Ergänzungen bzw. aufgrund der Aussagen des Erläuterungs- 
und Umweltberichtes eindeutig ableiten. 
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Standorteignung (Änderungspunkte 1a bis 1e) 
Rutschprozesse 
In der Stellungnahme des ASV für Raumordnung und Raumplanung wird darauf hingewiesen, dass bei den 
Auflageunterlagen „keine Dokumentation zu Standort- und Untergrundeignung vorliegt“.  
Seitens der „Ökoenergie Projektentwicklung GmbH“ wurden für das gegenständliche Repoweringprojekt eine 
„Beurteilung hinsichtlich Rutschprozesse“ in Auftrag gegeben (Verfasser: IGB GEO ZT GmbH, März 2025), 
welche den gegenständlichen Beschlussunterlagen beiliegt und im Zuge der Einreichung der Beschlussunterlagen 
der Abteilung RU1 des Amtes der NÖ Landesregierung übermittelt werden soll (siehe Anhang). 
Zusammenfassend wird im Gutachten vom Büro IGB GEO ZT Gmbh festgestellt, „dass eine Gefährdung durch 
Rutschprozesse nicht vorliegt und auch keine weiteren Bodenaufschlüsse zur Abklärung des Untergrundes im 
Hinblick auf allfällige Rutschprozesse erforderlich sein werden.“ 

Hangwässer 
In der Stellungnahme des ASV für Raumordnung und Raumplanung wird darauf hingewiesen, dass eine 
„Auseinandersetzung mit Fließwegen – insbesondere für die Standorte (Änderungspunkte 1d und 1e) – fehlt“.  
Seitens des Planverfassers wird diesbezüglich darauf hingewiesen, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt zwar die 
Widmungsflächen, jedoch noch nicht die genaue Lage der jeweiligen Windkraftanlagen bekannt sind, sodass eine 
allfällige Gefährdung durch Hangwässer erst in einem nachgelagerten Anlagenbewilligungsverfahren geklärt 
werden kann.  
Hinsichtlich der nach aktuellem Stand vorgesehenen Standorte der geplanten Windkraftanlage gemäß „UVP-
Einreichung“ (Anmerkung : Auf Seite 11 der den Auflageunterlagen beiliegenden Projektbeschreibung sind die 
voraussichtlichen Standortparzellen der zu errichtenden Fundamente in fett hervorgehoben) ist festzustellen, dass 
gemäß den Informationen der Gefahrenhinweiskarte „Hangwasser“ des NÖ-Atlas beim Änderungspunkt 1d ein 
Fließweg mit einem Einzugsgebiet zw. 10-100ha verläuft. Bei allen weiteren derzeit vorgesehenen 
Anlagenstandorten bestehen keine bzw. lediglich vereinzelt kleinere Fließwege. Wie bereits zuvor angeführt, wäre 
im Zuge eines nachgelagerten Anlagenbewilligungsverfahrens ev. eine lokale Beurteilung vorzunehmen, im Zuge 
dessen abgeklärt werden kann, ob eine Sicherung von Abflusswegen in Form von randlichen Ableitungsgräben 
bzw. besondere baulichen Maßnahmen im Zuge des Bauprojektes erforderlich ist. 
Reduktion der „Gwka“-Widmungsfläche (Änderungspunkt 1a bis 1e) 
Forstflächen und Agrarwege 
Gemäß Stellungnahme des ASV für Raumordnung und Raumplanung ist für den Änderungspunkt 1 „nicht 
begründet, warum diese Forstflächen sowie bestehende Agrarwege im öffentlichen Gut in die Widmung 
einbezogen werden.“ 
Im Zuge der Beschlussfassung sollen die in der Natur bestehenden, im öffentlichen Gut befindlichen Agrarwege 
von der geplanten „Gwka“-Widmung ausgenommen bzw. die derzeit rechtskräftige „Glf“-Widmung beibehalten 
werden. Weiters sollen die geplanten „Gwka“-Widmungsflächen gegenüber dem Auflageentwurf deutlich 
reduziert werden. Beim Änderungspunkt 1d erfolgt diese Reduktion vor allem im Bereich von kenntlichgemachten 
Forstflächen bzw. sonstigen naturräumlichen Bestandselementen. Obwohl der Standort der geplanten 
Windkraftanlage gemäß „UVP-Einreichung“ im nördlichen Änderungsbereich auf einer Lichtung innerhalb der als 
„Forst“ kenntlichgemachten Fläche vorgesehen ist, benötigt der Betreiber für den Fall, dass die Anlage im Zuge 
des 
„UVP-Verfahrens“ verschoben wird, bzw. bei der endgültigen Anlagenhersteller-Auswahl eine Verschiebung 
erforderlich ist (Stichwort: Standortsicherheit, Platzierung Kranstellfläche und Fundament) eine gewisse 
Flexibilität. Deswegen werden nicht sämtliche als Forst kenntlichgemachten Flächen aus der „Gwka“-Widmung 
herausgenommen (siehe Beschlussplan zur Änderung des Flächenwidmungsplanes – Änderungspunkt 1d). 
Gegenüber den Auflageentwurf ergeben sich somit folgende Flächenreduktionen bei den einzelnen Standorten: 
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Ergänzende Stellungnahme Vögel und Fledermäuse vom Büro NWU Biologie GmbH (vormals F&F 
Netzwerk Umwelt GmbH)  
In der Stellungnahme des ASV für Naturschutz wird darauf hingewiesen, „dass auf Grundlage der vorliegenden 
Unterlagen keine Beurteilung in Hinsicht auf das Schutzgut Vögel (konkret Rotmilan) und Fledermäuse 
(„Gondelmonitoring“) möglich ist“.  
Seitens der „Ökoenergie Projektentwicklung GmbH“ wurde für das gegenständliche Repoweringprojekt eine 
„Ergänzende Stellungnahme Vögel und Fledermäuse“ in Auftrag gegeben (Verfasser: Büro NWU Biologie GmbH, 
Jänner 2025), welches den gegenständlichen Beschlussunterlagen als Teil des Umweltberichtes beiliegt und im 
Zuge der Einreichung der Beschlussunterlagen der Abteilung RU1 des Amtes der NÖ Landesregierung übermittelt 
werden sollte (siehe Anhang). 
Zusammenfassend wird im Gutachten vom Büro NWU Biologie GmbH festgestellt, „dass wesentliche 
artenschutzrechtliche Konflikte, die eine Konsumierbarkeit der Widmungsflächen verunmöglichen, auf Ebene des 
Widmungsverfahrens für den Fachbereich Vögel und Fledermäuse nicht festgestellt werden können.“ 
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Behandlung der Stellungnahmen 
Im Zuge der öffentlichen Auflage wurde 1 Stellungnahme (Herbert Muthentaler, 22.11.2024) abgegeben (siehe Anhang). 
In der Stellungnahme werden grundsätzlich keine Einwände gegen die geplante Umwidmung vorgebracht. Es werden jedoch 
Bedenken zu den Themenbereichen („Flächengröße der Umwidmung“, „Überprüfung der Datenblätter SUP-Schutzgüter“, 
„Naherholungsgebiet Nexing“, „Angebot des Betreibers“) angeführt: 
Diesbezüglich ist ergänzend zu den bereits bei den Auflageunterlagen getroffenen Aussagen Folgendes festzustellen: 
 Flächengröße der Umwidmung: Wie bereits zuvor angeführt, sollen im Zuge der Beschlussfassung bei 

sämtlichen Standorten Flächenreduktionen gegenüber dem Auflageentwurf vorgenommen werden. Da die 
Anzahl der zulässigen Windkraftanlagen pro Widmungsfläche auf lediglich eine Anlage beschränkt ist, hat das 
Ausmaß der „Gwka“-Widmungsfläche jedoch keinen Einfluss auf die tatsächliche Versiegelung (Fundament, 
etc.). Der Betreiber benötigt lediglich eine gewissen Flexibilität, falls im Zuge des „UVP-Verfahrens“ eine 
Verschiebung erforderlich wäre. Bezüglich der Beanspruchung von Waldflächen wird ebenfalls auf die 
Reduktion der Widmungsfläche beim Änderungspunkt 1d im Zuge der Beschlussfassung hingewiesen. 
Ergänzend sei angemerkt, dass eine land- und forstwirtschaftliche Nutzung auch innerhalb der Widmung 
„Grünland-Windkraftanlage (Gwka)“ uneingeschränkt möglich ist. 

 Überprüfung der Datenblätter SUP-Schutzgüter: Die im Datenblatt zur Windkraftzone „WE10“ angeführten 
Hinweise zu schutzgutbezogenen Aspekten wurden im vorliegenden Erläuterungs- und Umweltbericht bzw. 
hinsichtlich der o.a. textlichen Ausführungen bzw. ergänzenden Unterlagen im Zuge der Beschlussfassung 
ausführlich behandelt. Wie auch der Verfasser der Stellungnahme festgestellt, werden im vorliegenden 
Datenblatt auch Hinweise auf Prüferfordernisse für nachfolgende Genehmigungs- und Bewilligungsverfahren 
gegeben, die in einem nachgereihten Verfahren zu behandeln sind. 

 Naherholungsgebiet Nexing: Im Zuge des gegenständlichen Änderungsverfahrens werden lediglich die 
widmungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, damit die bestehenden Windkraftanlagen durch neue 
effizientere Anlagen ersetzt werden können (Repowering Windpark Schrick II). Daher sind aus der Sicht der 
Gemeinde sowie des Planverfassers – insbesondere auch aufgrund der großen Entfernung zum 
Naherholungsgebiet Nexing – keine Detailuntersuchungen im Zuge des Widmungsverfahrens erforderlich. 

 Angebot des Betreibers: Wie auch der Verfasser in seiner Stellungnahme anführt, hat diese Fragestellung keine 
Relevanz für das Widmungsverfahren und wäre mit dem Anlagenbetreiber zu klären. 

Berücksichtigung des „Umweltberichtes“: 
Es wird diesbezüglich auf die "Monitoring- und Ausgleichsmaßnahmen“ des Umweltberichts im Zuge der öffentlichen Auflage, 
Seite 30, Kapitel C.8. verwiesen. Die Monitoring- und Ausgleichsmaßnahmen werden hinsichtlich der o.a. textlichen 
Ausführungen bzw. ergänzenden Unterlagen im Zuge der Beschlussfassung ergänzt. Der Umweltbericht wird gemäß der 
„Zusammenfassenden Empfehlung“, Kapitel C.6., Seite 26 der Auflageunterlagen, in vollem Umfang berücksichtigt. 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge die Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes/Flächenwidmungsplanes – Marktgemeinde 
Gaweinstal entsprechend der Unterlagen des Ingenieurkonsulenten für Raumplanung und Raumordnung zu dem 
Zeichen GATL-FÄ8-12388 anhand der nachstehenden Verordnung beschließen. 
Es wird in Bezug auf die Berücksichtigung des „Umweltberichtes“ auf die "Monitoring- und Ausgleichsmaßnahmen“ des 
Umweltberichts im Zuge der öffentlichen Auflage, Seite 30, Kapitel C.8. verwiesen. Die Monitoring- und 
Ausgleichsmaßnahmen werden hinsichtlich der o.a. textlichen Ausführungen bzw. ergänzenden Unterlagen im Zuge der 
Beschlussfassung ergänzt. Der Umweltbericht wird gemäß der „Zusammenfassenden Empfehlung“, Kapitel C.6., Seite 26 der 
Auflageunterlagen, in vollem Umfang berücksichtigt. 
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Der Gemeinderat der Marktgemeinde Gaweinstal beschließt (nach Erörterung der eingelangten Stellungnahmen und 
des „Umweltberichtes“) folgende 

V E R O R D N U N G 
§ 1: Aufgrund des § 25 Abs. 1 des NÖ-Raumordnungsgesetzes 2014 idgF. wird das Örtliche Raumordnungsprogramm 
der Marktgemeinde Gaweinstal in der Katastralgemeinde Schrick abgeändert (Änderungspunkte 1a, 1b, 1c, 1d, 1e in – 
gegenüber dem öffentlichen Auflageentwurf – abgeänderter Form)  

§ 2: Die Plandarstellung des Flächenwidmungsplanes (PZ.: GATL – FÄ8 – 12388) - verfasst vom Ingenieurbüro DI 
Susanne Haselberger, Gschwandnergasse 26-28/2, 1170 Wien - ist gemäß §12(3) der NÖ-Planzeichenverordnung 
(LGBl. 8000/2 idgF.) wie eine Neudarstellung ausgeführt, mit einem Hinweis auf diese Verordnung versehen und liegt 
im Gemeindeamt während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf. 

§ 3: Diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die NÖ-Landesregierung und nach ihrer darauffolgenden 
Kundmachung mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird mehrstimmig angenommen. 
Abstimmungsergebnis: 18 Stimmen dafür (ÖVP + SPÖ) 
   5 Stimmen dagegen (FPÖ) 
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TOP 6: Aufschließungsabgabe – MG Gaweinstal 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass die Aufschließungsabgabe zuletzt im Jahr 2010 festgesetzt wurde. Der 
Einheitssatz in Niederösterreich ist ein bestimmter Betrag, der bei der Berechnung der Aufschließungsabgabe 
herangezogen wird, wenn ein Grundstück zum Bauplatz erklärt oder bebaut wird. Er ist Teil der 
Aufschließungsabgabe und wird von den Gemeinden festgesetzt. Der Einheitssatz wird für die Herstellung von 
Fahrbahnen, Gehsteigen, Oberflächenentwässerung und Beleuchtung verwendet, wenn ein Grundstück an eine 
neu zu errichtende öffentliche Verkehrsfläche im Bauland angrenzt. Mit dem damals festgesetzten Einheitssatz 
von € 450,-- können die nunmehr bestehenden Kosten der Verpflichtung aus dem Einheitssatz nicht mehr gedeckt 
werden, weshalb eine Anpassung zu erfolgen hat. 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge den Einheitssatz für die Aufschließungsabgabe von € 450,-- auf € 530,-- mittels folgender 
Verordnung beschließen: 

VERORDNUNG AUFSCHLIESSUNGSABGABE 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Gaweinstal vom 17.07.2025 über die Aufschließungsabgabe. 
Auf Grund des § 38 der NÖ Bauordnung 2014, LGBl. 1/2015 idgF., wird verordnet: 

§ 1 
Der Einheitssatz für die Aufschließungsabgabe wird mit € 530,- neu festgesetzt. 

§ 2 
Diese Verordnung tritt mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. Gleichzeitig 
treten die bisher geltenden Verordnungen des Gemeinderates über den Einheitssatz der Aufschließungsabgabe außer Kraft. 

 Für die Marktgemeinde Gaweinstal 
 
 
 HR Mag. Johannes BERTHOLD 
 Bürgermeister 

Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird mehrstimmig angenommen. 
Abstimmungsergebnis: 19 Stimmen dafür (ÖVP + FPÖ + gGR Muthenthaler) 
   4 Stimmen dagegen (gGR Skrabal, GRin Dräxler, GR Kainz, GR Fleckl) 
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TOP 7: Kanalabgabenordnung – MG Gaweinstal 
Sachverhalt: 
Der Bürgermeister berichtet, dass mit der derzeitigen Kanalabgabenordnung aus dem Jahr 2017 keine 
Kostendeckung mehr gegeben ist. Aus diesem Grund ist eine neue Kanalabgabenordnung zu beschließen. 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge nachstehende Kanalabgabenordnung beschließen: 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Gaweinstal hat in seiner Sitzung am 17.07.2025 folgende 

KANALABGABENORDNUNG 
nach dem NÖ Kanalgesetz 1977 

für den öffentlichen Kanal der Marktgemeinde Gaweinstal 
 
beschlossen: 
 

§ 1 
In der Marktgemeinde Gaweinstal werden folgende Kanalerrichtungsabgaben und Kanalbenützungsgebühren erhoben: 

a) Kanaleinmündungsabgabe 

b) Ergänzungsabgaben 

c) Sonderabgaben 

d) Kanalbenützungsgebühren 

 
§ 2 

A. Einmündungsabgabe für den Anschluss an den öffentlichen 
M i s c h w a s s e r k a n a l (alle KG ohne Martinsdorf) 

 
(1) Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgaben für die Einmündung in den öffentlichen Mischwasserkanal 

wird gemäß § 3 Abs.3 des NÖ Kanalgesetzes 1977 in der geltenden Fassung mit € 17,00 festgesetzt, das sind 3,84 % der auf 
einen Längenmeter entfallenden Baukosten von € 443,20 (max. 5% des ungerundeten Laufmeterpreises).  

 
(2) Gemäß § 6 Abs.2 des NÖ Kanalgesetzes 1977 wird der Ermittlung des Einheitssatzes (Abs.1) eine Baukostensumme von € 

11,810.046,50 und eine Gesamtlänge des Mischwasserkanales von lfm 26.647 zugrunde gelegt. 
 

B. Einmündungsabgabe für den Anschluss an den öffentlichen 
M i s c h w a s s e r k a n a l (KG Martinsdorf) 

 
(1) Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgaben für die Einmündung in den öffentlichen 

Mischwasserkanal wird gemäß § 3 Abs.3 des NÖ Kanalgesetzes 1977 in der geltenden Fassung mit € 17,00 festgesetzt, das 
sind 4,9 % der auf einen Längenmeter entfallenden Baukosten von € 343,58 (max. 5% des ungerundeten Laufmeterpreises).  

 
(2) Gemäß § 6 Abs.2 des NÖ Kanalgesetzes 1977 wird der Ermittlung des Einheitssatzes (Abs.1) eine Baukostensumme von € 

1.887.915,31 und eine Gesamtlänge des Mischwasserkanales von lfm 5.495 zugrunde gelegt. 
 

C. Einmündungsabgabe für den Anschluss an den öffentlichen 
S c h m u t z w a s s e r k a n a l 

 
(1) Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgaben für die Einmündung in den öffentlichen Schmutzwasserkanal 

wird gemäß § 3 Abs. 3 des NÖ Kanalgesetzes 1977mit € 13,70 festgesetzt, das sind 3,67 % der auf einen Längenmeter 
entfallenden Baukosten von € 372,88. 

 
C. Gemäß § 6 Abs.2 des NÖ Kanalgesetzes 1977 wird der Ermittlung des Einheitssatzes (Abs.1) eine Baukostensumme von 

€ 14.830.175,23 und eine Gesamtlänge des Schmutzwasser-Kanalnetzes von lfm 39.772 zugrunde gelegt. 
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D. Einmündungsabgabe für den Anschluss an den öffentlichen 
R e g e n w a s s e r k a n a l 

 
(1) Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgabe für die Einmündung in den öffentlichen Regenwasserkanal 

wird gemäß § 3 Abs.3 des NÖ Kanalgesetzes 1977 mit € 5,00 festgesetzt, das sind 1,84 % der auf einen Längenmeter entfallenden 
Baukosten von € 271,63. 

 
(2) Gemäß § 6 Abs.2 des NÖ Kanalgesetzes 1977 wird der Ermittlung des Einheitssatzes (Abs.1) eine Baukostensumme von 

€ 7.263.776,67 und eine Gesamtlänge des Regenwasserkanalnetzes von lfm. 26.741 zugrunde gelegt. 
 

§ 3 
E r g ä n z u n g s a b g a b e n 

 
Bei Änderung der Berechnungsfläche für eine angeschlossene Liegenschaft wird eine Ergänzungsabgabe auf Grund der 
Bestimmungen des § 3 Abs. 6 des NÖ Kanalgesetzes 1977 berechnet. 
 

§ 4 
S o n d e r a b g a b e n 

 
(1) Eine Sonderabgabe gemäß § 4 des NÖ Kanalgesetzes 1977 ist zu entrichten, wenn wegen der Zweckbestimmung der auf der 

anzuschließenden Liegenschaft errichteten Baulichkeit ein über den ortsüblichen Durchschnitt hinausgehende Beanspruchung 
des Kanals und der dazugehörenden Anlage zu erwarten ist und der öffentliche Kanal aus diesem Grunde besonders ausgestaltet 
werden muss. 

 
(2) Eine Sonderabgabe ist aber auch dann zu entrichten, wenn die auf einer an die Kanalanlage angeschlossenen Liegenschaft 

bestehenden Baulichkeiten durch Neu-, Zu- oder Umbau so geändert werden, dass die im Abs. 1 angeführten Voraussetzungen 
zutreffen. 

 
§ 5 

V o r a u s z a h l u n g e n 
 

Der Prozentsatz für Vorauszahlungen beträgt gemäß § 3a des NÖ Kanalgesetzes 1977 65 % jenes Betrages, der unter Zugrundelegung 
des in § 2 festgesetzten Einheitssatzes als Kanaleinmündungsabgabe zu entrichten ist  
 

§ 6 
Kanalbenützungsgebühren 

Mischwasserkanal, Schmutzwasser- und Regenwasserkanal (Trennsystem) 
 

Zur Berechnung der laufenden Gebühren für die Benützung der öffentlichen Kanalanlage (Kanalbenützungsgebühr) wird für die 
Schmutzwasserentsorgung folgender Einheitssatz festgesetzt: 
 
Mischwasserkanal € 3,25 
Schmutzwasserkanal €  3,25 
 
Werden auch Regenwässer eingeleitet, so gelangt laut § 5, Abs. 2 ein um 10% erhöhter Einheitssatz zur Anwendung. 
 

§ 7 
Z a h l u n g s t e r m i n e 

 
Die Kanalbenützungsgebühren sind im Vorhinein in vierteljährlichen Teilzahlungen und zwar jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. 
August und 15. November auf das Girokonto der Marktgemeinde Gaweinstal zu entrichten. 
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§ 8 
E r m i t t l u n g   d e r   B e r e c h n u n g s g r u n d l a g e n 

 
Zwecks Ermittlung der für die Abgaben- und Gebührenbemessung maßgeblichen Umstände haben die anschlusspflichtigen 
Grundeigentümer die von der Gemeinde hierfür aufgelegten Fragebogen innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung ausgefüllt bei 
der Gemeinde abzugeben. Allenfalls werden die Berechnungsgrundlagen durch Gemeindeorgane (Kommission) unter Mitwirkung 
der betreffenden Grundstückseigentümer ermittelt. 
 

§ 9 
U m s a t z s t e u e r 

 
Zusätzlich zu sämtlichen Abgaben und Gebühren nach dieser Kanalabgabenordnung gelangt die gesetzliche Umsatzsteuer auf Grund 
des Umsatzsteuergesetzes 1994, in der jeweils geltenden Fassung, zur Verrechnung. 
 

§ 10 
S c h l u s s b e s t i m m u n g 

 
(1) Diese Kanalabgabenordnung wird nach einer zweiwöchigen Kundmachungsfrist mit dem 1.10.2025 rechtswirksam. 
 
(2) Auf Abgabentatbestände für Kanaleinmündungsabgaben, Ergänzungsabgaben und Sonderabgaben sowie für 

Kanalbenützungsgebühren, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung verwirklicht wurden bzw. erfolgten, sind die bis dahin 
geltende Abgaben- und Gebührensätze anzuwenden. 

 
 Für die Marktgemeinde Gaweinstal 
 
 Mag. Johannes Berthold 
 Bürgermeister 

Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird mehrstimmig angenommen. 
Abstimmungsergebnis: 18 Stimmen dafür (ÖVP + FPÖ) 
   5 Stimmen dagegen (SPÖ) 
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TOP 8: Wasserabgabenordnung – MG Gaweinstal 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass die Wasserabgabenordnung für die öffentliche Gemeindewasserleitung der 
Marktgemeinde Gaweinstal neu angepasst wird und mit 01.01.2026 in Kraft treten soll. 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge nachstehende Wasserabgabenordnung beschließen. 
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Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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TOP 9: Annahmeerklärung – Fördervertrag Kommunalkredit – ABA BA 19 – C205766 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass aufgrund des Umweltförderungsgesetzes, BGBl Nr. 185/1993 idgF, zwischen dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft 
als Förderungsgeber, vertreten durch die Kommunalkredit Public Consulting GmbH, Türkenstraße 9, A-1090 
Wien und dem Förderungsnehmer Marktgemeinde Gaweinstal, GKZ 31612, Kirchenplatz 3, 2191 Gaweinstal ein 
Förderungsvertrag abgeschlossen wird. 
Gegenstand dieses Vertrages, Antragsnummer C205766, ist die Förderung der Maßnahme: 
Bezeichnung: Abwasserentsorgungsanlage BA 19 Sanierung Priorität 1 
Funktionsfähigkeitsfrist:              30.06.2024 
die auf Vorschlag der Kommission für die Angelegenheiten der Wasserwirtschaft vom 12.05.2025 vom 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft mit 
Entscheidung vom 21.05.2025 gewährt wurde. 
Der Förderungsnehmer erklärt, den gegenständlichen Förderungsvertrag mittels vorliegender Annahmeerklärung 
vorbehaltlos anzunehmen. 
Der Förderungsgeber erachtet sich an die Zusicherung der Förderung für die Dauer von drei Monaten ab dem 
Einlangen des Vertrages beim Förderungsnehmer gebunden. 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge beschließen, dass der Förderungsnehmer Marktgemeinde Gaweinstal, GKZ 31612, die 
vorbehaltlose Annahme des Förderungsvertrages vom 21.05.2025, Antragsnummer C205766, betreffend die 
Gewährung eines Bauphasen- und Finanzierungszuschusses für die Abwasserentsorgungsanlage BA 19 
Sanierung Priorität 1 erklärt. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

TOP 10: Annahmeerklärung – Fördervertrag Kommunalkredit – WVA BA 18 – C205767 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass aufgrund des Umweltförderungsgesetzes, BGBl Nr. 185/1993 idgF, zwischen dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft 
als Förderungsgeber, vertreten durch die Kommunalkredit Public Consulting GmbH, Türkenstraße 9, A-1090 
Wien und dem Förderungsnehmer Marktgemeinde Gaweinstal, GKZ 31612, Kirchenplatz 3, 2191 Gaweinstal ein 
Förderungsvertrag abgeschlossen wird. 
Gegenstand dieses Vertrages, Antragsnummer C205767, ist die Förderung der Maßnahme: 
Bezeichnung: Wasserversorgungsanlage BA 18 Gaweinstal – Sanierung Priorität 1 
Funktionsfähigkeitsfrist:              30.06.2024 
die auf Vorschlag der Kommission für die Angelegenheiten der Wasserwirtschaft vom 12.05.2025 vom 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft mit 
Entscheidung vom 21.05.2025 gewährt wurde. 
Der Förderungsnehmer erklärt, den gegenständlichen Förderungsvertrag mittels vorliegender Annahmeerklärung 
vorbehaltlos anzunehmen. 
Der Förderungsgeber erachtet sich an die Zusicherung der Förderung für die Dauer von drei Monaten ab dem 
Einlangen des Vertrages beim Förderungsnehmer gebunden. 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge beschließen, dass der Förderungsnehmer Marktgemeinde Gaweinstal, GKZ 31612, die 
vorbehaltlose Annahme des Förderungsvertrages vom 21.05.2025, Antragsnummer C205767, betreffend die 
Gewährung eines Investitionszuschusses für die 

Wasserversorgungsanlage BA 18 Gaweinstal – Sanierung Priorität 1 
erklärt. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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TOP 11: Erhöhung des Kostenersatzes für das Kindergartenessen – Kindergärten Schrick 
Sommergasse und Wieskugelweg 

Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass die Firma Goldmenü die Kindergärten Schrick Sommergasse und Wieskugelweg 
mit tiefgekühlten Speisen beliefert und die Gemeinde über eine bevorstehende Preiserhöhung ab 1.9.2025 
informiert hat. 
Gesamtpreis pro Portion NICHT Bio: € 3,674 (alt € 3,564) 
Gesamtpreis pro Portion Bio: € 4,345 (alt € 4,191) 
Bestellt wird 4 x pro Woche NICHT Bio, 1 x Bio (Pizza gibt es zB. nur Bio), daher ergibt das einen 
Durchschnittspreis von € 3,81. (alt € 3,69 -> das entspricht einer durchschnittlichen Erhöhung pro Portion von € 
0,12) 
Derzeit wird ein Preis von € 3,80 pro Essen an die Eltern verrechnet. 
Um auch in Zukunft die Kosten für das Mittagessen und die Aufwendungen für die Aufwärmung des Essens 
abzudecken, sollte der Essenpreis auf € 3,90 oder 3,95 pro Kind ab 1.9.2025 festgelegt werden. 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge beschließt eine Erhöhung des Kostenersatzes für das Kindergartenessen für die 
Kindergärten Schrick Sommergasse und Wieskugelweg auf € 3,95 pro Kind ab 01.09.2025.  
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
TOP 12: Energiebericht 2024 – MG Gaweinstal 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass das NÖ Energieeffizienzgesetz 2012 (NÖ EEG 2012, LGBL Nr. 7830-0) unter anderem die 
Installierung eines Energiebeauftragten für Gemeindegebäude als auch die regelmäßige Führung der Energiebuchhaltung für 
Gemeindegebäude sowie einmal jährlich die Erstellung und Darlegung eines Gemeinde-Energie-Berichts vorsieht. 
Mit gegenständlichem Bericht wird dieser genannten gesetzlichen Verpflichtung nachgekommen. 
Für die Führung der Energiebuchhaltung wird das Online-Energiebuchhaltungs-Tool SIEMENS Energy Monitoring & Control 
Solution genutzt, welches den Gemeinden seitens des Landes Niederösterreich zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung 
gestellt wird. 
Das Führen einer Energiebuchhaltung ist ein zentrales Instrument zur Erfassung und Auswertung von 
Energieverbrauchsdaten. Diese dienen als Basis für die Optimierung des Energieverbrauchs. 
Nutzen der Energiebuchhaltung für die Gemeinde: 

• Bewertung und Vergleich des Energieverbrauchs anhand von nutzerspezifischen Energiekennzahlen (EKZ): Für 
jedes Gebäude werden die Grunddaten wie Bruttoflächen sowie -volumen, energetischer Gesamt-Zustand und 
Energiezählerstände detailliert erfasst. Damit kann eine nutzerspezifische Energiekennzahl berechnet werden, die 
den Energieverbrauch auf relevante Größen wie beheizte Fläche, Schüleranzahl, Spitalsbetten etc. bezieht. Diese 
„gemessene“ Energiekennzahlen (EKZ) entsprechen zwar nicht den Normen (z.B. OIB-Richtlinie 6), ermöglichen aber 
eine gute Bewertung des Energieverbrauchs und den Vergleich einzelner Objekte ähnlicher Nutzung. 

• Klimabereinigte Kontrolle des Energie- und Ressourcenverbrauchs: Die monatliche Erfassung der Zählerstände 
ermöglicht einen guten Überblick über den Energie- und Ressourcenverbrauch. Die erfassten Daten werden 
klimabereinigt, sodass die Verbrauchswerte einzelner Jahre unbeeinflusst von der Witterung miteinander vergleichbar 
sind. Über mehrere Jahre hinweg können Abweichungen sehr gut erkannt und gegebenenfalls darauf reagiert 
werden. 

• Vereinfachte Fehlersuche: Die Energiebuchhaltung zeigt Veränderungen des Gebäudezustandes oder der 
Haustechnik auf. So können z.B. defekte Regelungen von Heizkessel, Heizkreisen, Lüftungs- und Klimaanlagen, 
Beleuchtungssystemen usw. sowie Änderungen der Gebäudedämmung zB. durch Nässe frühzeitig erkannt werden. 

• Ortung von Optimierungspotential: Die Vergleichbarkeit von Gebäuden gleichen Typs bzw. ähnlicher Nutzung liefert 
Hinweise auf eventuelle Mängel und kann so als Entscheidungsgrundlage für Teil- oder umfassende Sanierungen 
dienen. 

• Eine Energiebuchhaltung kann ein sehr nützliches Instrument bei der Energie- und Kosteneinsparung für eine 
Gemeinde sein. Diese positiven Aspekte kommen aber nur dann zum Tragen, wenn die Daten zumindest monatlich 
erfasst werden und eine aktive Auseinandersetzung mit den Ergebnissen in der Gemeinde erfolgt. 

Der Energiebericht 2024 der Marktgemeinde Gaweinstal wird unmittelbar nach der Gemeinderatssitzung an das Land NÖ 
übermittelt und von der dortigen Fachabteilung geprüft. Grundsätzlich sind von unserer Gemeinde alle Kriterien erfüllt, 
weshalb eine neuerliche Bestätigung / Auszeichnung als Vorbildgemeinde angenommen werden kann. 

  



MARKTGEMEINDE GAWEINSTAL 
Protokoll - Gemeinderat 

 

 

43   

TOP 13: Aufnahme Investitionskredit – Restaurierung Stroblkapelle – KG Gaweinstal 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass für die Restaurierung der denkmalgeschützten Stroblkapelle in Gaweinstal ein 
Investitionskredit in der Höhe von € 35.400,-- mit Festdarlehen und variables Darlehen (EURIBOR) auf eine 
Laufzeit von 5 Jahren ausgeschrieben wurden. 
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Der Aufschlag „bps“ bedeutet Basispunkt und ist (laut Nachfrage) ein jetzt üblicher Wert für Aufschläge. 
1 bps ist nichts anderes als 0,01%. 
Die Betreibergebühren von „loanboox“ sind in den Aufschlägen bereits enthalten (zwischen 1,0 und 1,2 bps). 
VA-Stelle: Darlehenskonto 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge die Aufnahme eines Investitionskredites für die Restaurierung der denkmalgeschützten 
Stroblkapelle in der KG Gaweinstal in der Höhe von € 35.400,-- bei der Erste Bank der österreichischen 
Sparkassen AG mit einem fixen Zinssatz von 3,157% auf eine Laufzeit von 5 Jahren und die Bedeckung des 
Schuldendienstes beschließen. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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TOP 14: Aufnahme Investitionskredit – Gewerbestraße Schrick – Straßenbau – KG Schrick 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass für die Errichtung der Gewerbestraße Schrick, Bauteil Straßenbau, 
Betriebsgebiet Süd ein Investitionskredit in der Höhe von € 170.000,-- mit Festdarlehen und variables Darlehen 
(EURIBOR) auf eine Laufzeit von 15 Jahren ausgeschrieben wurden. 
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Der Aufschlag „bps“ bedeutet Basispunkt und ist (laut Nachfrage) ein jetzt üblicher Wert für Aufschläge. 
1 bps ist nichts anderes als 0,01%. 
Die Betreibergebühren von „loanboox“ sind in den Aufschlägen bereits enthalten (zwischen 1,0 und 1,2 bps). 
VA-Stelle: Darlehenskonto 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge die Aufnahme eines Investitionskredites für die Errichtung der Gewerbestraße Schrick, 
Bauteil Straßenbau, Betriebsgebiet Süd in der Höhe von € 170.000,-- bei der Erste Bank der österreichischen 
Sparkassen AG mit einem fixen Zinssatz von 3,259% auf eine Laufzeit von 15 Jahren und die Bedeckung des 
Schuldendienstes beschließen. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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